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GZ.: A/WBZ/06878/2016 
 

Hamburg, den 20. Oktober 2016 
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Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung im Service Zentrum 
oder beim Sachbearbeiter 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
S1, S11, S2, S3, S31 Altona 
112, 155 Große Bergstraße 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 16.08.2016 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 215-033 
Flurstücke 2801, 3477 in der Gemarkung: Ottensen 

 
 
Mietbereichausbau 2.OG (Landesbetrieb Verkehr (Mietbereich 2.1)) und EG 
(Elektrohändler FAMO (Mietbereich 0.2) ) 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan Bahrenfeld 34 
 mit den Festsetzungen: GI; GRZ 0,8/ BMZ 9,0/ GBH 20,0 
 Baunutzungsverordnung vom 26.11.1968 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 1 Antrag 
 9 / 1 Flurkartenauszug 
 9 / 2 Lageplan 
 9 / 3 Grundriss Erdgeschoss Achsen 10 - 18 
 9 / 4 Ansicht Nord Achsen 10-18 
 9 / 5 Schnitt B Bereich FAMO/LBV 
 9 / 6 Grundriss 2.Obergeschoss Achsen 2 - 7 
 9 / 7 Ansicht Nord Achsen 2 - 7 
 9 / 8 Baubeschreibung 
 9 / 9 Betriebsbeschreibung 
 9 / 10 Nachweis / Stellplätze 
 9 / 11 Erläuterungsbericht zur Lüftung 
 9 / 12 Raumlufttechnik EG 
 9 / 13 Raumlufttechnik 2.OG Teil 1 
 9 / 14 Raumlufttechnik Schema RLT Achse 13 - 18 
 9 / 15 Raumlufttechnik Schema RLT Bestand Achse 3 - 7 
 9 / 22 Antrag / Abweichung - Begründung 
 9 / 23 Baubeschreibung/Barrierefrei 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
1. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen 
 

1.1. Verzicht auf den notwendigen Flur im Mietbereich 2.1 (LBV) (§ 34 HBauO) 
 

Begründung 
 
Die Abweichung wird unter der Bedingung erteilt, dass die Anforderungen 
gemäß BPD02/2009-Bürogroßräume-umgesetzt werden. 

 
Bedingungen Gem. BPD 2/2009 

 Bürogroßräume dürfen nur über Schleusen oder notwendige Flure an 
notwendige Treppenräume angebunden sein 

 Die Blickverbindung von jedem Einzelarbeitsplatz zur 
Gemeinschaftszone bzw. zum Erschließungssystem und umgekehrt 
muss gegeben sein. 

 flächendeckenden akustischen Alarmierungsanlage mit 
netzstrombetriebenen Rauchdetektoren auszurüsten. In Kombibüros 
muss die Detektierung in jedem Einzelarbeitsraum erfolgen. 
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Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
2. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

2.1. rechtswirksamer Genehmigungsbescheid des Vorganges mit dem 
Aktenzeichen A/WBZ/06878/2016 für Nutzungsänderung des kompletten 
Bestandsgebäudes, hierzu Änderung des Brandschutzkonzeptes (Wegfall 
Sprinkleranlage) bzw. Zulassung im Einzelfall für die Aussenwandkonstruktion 
mit brennbaren Dämmstoffen 
 

2.2. Standsicherheit  
 

2.3. Prüfung der abwasserrechtlichen Belange  
(aufgrund von kurzfristig nicht lösbaren Kapazitätsengpässen beim Amt für 
Immissionsschutz und Betriebe, Abwasserwirtschaft, 
Grundstücksentwässerung, Indirekteinleiter (BUE/IB 31) kann die 
Stellungnahme seitens der abwasserrechtlichen Belange leider nicht innerhalb 
der Frist abgeben werden) 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Nutzungsänderung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  5 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
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